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V

Dr. med. Heinz-Wilhelm Esser, im Kollegium auch als „Hewi“ bekannt, 
ist Oberarzt für Innere Medizin und Leiter der Pneumologie am Klini-
kum Remscheid. Außerdem trägt er die Zusatzbezeichnung „Notfall-
mediziner“. Im Fernsehen ist er regelmäßig mit seiner Sendung „Doc-
Esser  – Der Gesundheits-Check“ beim Westdeutschen Rundfunk zu 
sehen. Im WDR-Podcast klärt er wöchentlich Fragen zum Coronavirus. 
Der „Doc“ ist also ein echter Allrounder.

In seiner beruflichen Karriere hat auch die „Ärztliche Zweitmeinung“ 
einen hohen Stellenwert, wie Herr Esser im Folgenden erklärt:

Immer wieder erlebe ich es in meiner Arbeit als behandelnder Arzt, dass ich 
Patienten mit Diagnosen konfrontieren muss, die einen drastischen Ein-
schnitt in ihr bisheriges Leben bedeuten. Angefangen bei Lebensstil-
änderungen mit Verzicht auf liebgewonnene, aber der Gesundheit nicht 
förderliche Gewohnheiten, wie Rauchen, Alkoholgenuss und übermäßige 
Ernährung, über medikamentöse Therapien mit all den Nebenwirkungen – 
teilweise ein Leben lang – bis hin zu Operationen mit all ihren Kompli-
kationen.

Dabei stelle ich immer wieder fest, dass viele Patienten in diesen Ge-
sprächen eine sehr passive Rolle einnehmen, vergleichbar mit dem ge-
schockten Reh im Scheinwerferlicht eines Autos. Gesellt sich dazu noch 
eine „falsche“ Ansprache des Patienten, gehen leider oft Informationen 
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verloren, oder aber es kommt zu einer Verunsicherung des Patienten, da er 
sich „überfahren“ oder bevormundet fühlt, was wiederum zu einer Beein-
trächtigung des Arzt-Patienten-Verhältnisses führt.

So wird eine Incompliance gefördert, die natürlich alles andere als ziel-
führend für eine schnelle Gesundung oder zumindest eine Stabilisierung 
der Erkrankung ist.

Eine zweite Meinung durch einen ärztlichen Kollegen kann hier die ini
tiale Diagnose oder Indikation zu medizinischen Maßnahmen bestätigen 
und damit auch den Patienten in seiner Entscheidung unterstützen und 
sichern.

Aber die Zweitmeinung ist nicht nur ein wesentliches Element zur Si-
cherung der medizinischen Versorgungsqualität, indem die Diagnose sowie 
der geplante Eingriff von einem unabhängigen Spezialisten geprüft wer-
den. Sie wird auch zur Reduktion einer möglichen Indikationsausweitung 
eingesetzt.

Im Sinne sowohl des Patienten als auch der Wirtschaftlichkeit des 
Gesundheitswesens sollen ärztliche Zweitmeinungen unnötige Eingriffe 
vermeiden.

Vereinzelt bieten mittlerweile Träger von Krankenhäusern von sich aus 
die Vermittlung zu einer zweiten, unabhängigen Meinung an, was ich ex
trem positiv sehe.

Dennoch ergeben sich noch viele Fragen rund um die zweite Meinung 
und die Auswirkungen auf das Arzt-Patienten-Verhältnis, die aber durch 
meinen lieben Freund Prof. Nürnberg sowie seine Co-Autorin Marie-
Theres Meier auf den folgenden Seiten unter Sicht verschiedener Perspek-
tiven sowie praxisnaher Beleuchtung der Ziele der ärztlichen Zweitmeinung 
geklärt werden.

Viel Freude wünscht der Doc!

Dem können wir als Autoren nichts mehr hinzufügen als: Nutzen Sie 
die Möglichkeiten einer Zweitmeinung, wenn Sie bezüglich bestimmter 
Therapie- und Behandlungsansätze mehr Gewissheit haben möchten.

München, Deutschland� Volker Nürnberg
 � Marie-Theres Meier

 
Mai 2021
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Einleitung

Fallbeispiel

Frau Müller (60 Jahre) hat schon seit mehreren Monaten leichte Schmerzen 
in der Hüfte. In den vergangenen Wochen sind diese aber immer häufiger 
und intensiver aufgetreten. Besonders bei der Gartenarbeit, beim Treppen-
steigen oder bei längerem Sitzen spürt sie die Schmerzen in der Hüfte. Letzt-
endlich beschließt die 60-Jährige, sich bei ihrem Hausarzt untersuchen zu 
lassen. Dieser stellt eine beidseitige leichte Schwellung der Hüftgelenke fest 
und schickt sie mit Verdacht auf eine Hüftgelenksarthrose zum Orthopäden. 
Nachdem der Orthopäde ein Röntgenbild sowie weitere Untersuchungen 
des Kniegelenks veranlasst hat, stellt er die Diagnose einer „primären Coxar-
throse“ (Arthrose ohne genaue Ursache). Im anschließenden Gespräch mit 
Frau Müller empfiehlt der Orthopäde schließlich eine Hüft-Totalendoprothese, 
also den Einsatz eines künstlichen Hüftgelenks, da die Arthrose schon im 
vorangeschrittenen Stadium sei. Frau Müller fühlt sich überfordert. Ihre 
Hüftschmerzen sind doch nicht so schlimm, dass sie jetzt schon ein künst-
liches Hüftgelenk braucht. Kann sie dem Orthopäden vertrauen oder sollte 
Frau Müller doch eine zweite Meinung einholen?

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/978-3-658-14426-5_1&domain=pdf
https://doi.org/10.1007/978-3-658-14426-5_1#DOI
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Kennen Sie diese oder eine ähnliche Situation? Wenn ja, sind Sie nicht 
alleine. Das Vertrauen der Patienten1 in ihre Ärzte ist zwar groß, lebens-
verändernde Diagnosen oder komplexe Operationen können jedoch eine 
große Unsicherheit der Patienten bezüglich ihrer Therapie hervorrufen. 
Fragen zu alternativen und besseren Behandlungsmethoden oder der ge-
nerellen Notwendigkeit des Eingriffes stehen dabei im Fokus. Eine ärzt-
liche Zweitmeinung kann eine wesentliche Hilfestellung anbieten, um 
Operationen, die nicht erforderlich sind, von einem Zweitmeiner über-
prüfen zu lassen und somit „auf Nummer sicher zu gehen“. Oftmals kön-
nen alternative Therapien gefunden werden, die beispielsweise eine Ope-
ration umgehen können und einen höheren Therapieerfolg garantieren. 
Neben orthopädischen Diagnosen an Hüfte, Knie oder Rücken sind es 
auch die schwerwiegenden Erkrankungen z.  B. onkologischer, psychi-
scher, kardiologischer oder intensivmedizinischer Art, bei denen Er-
krankte bzw. Angehörige von einer ärztlichen Zweitmeinung profitie-
ren können.

In vielen ausländischen Gesundheitssystemen ist es gängige Praxis, vor 
bestimmten Leistungen (z. B. Operationen) eine ärztliche Zweitmeinung 
einzuholen. Bereits 1972 wurden in New York Mitglieder unterschied-
licher Krankenversicherungen dazu angehalten, sich bei bestimmten 
Operationsindikationen, welche auffällig häufig und mit großen regiona-
len Unterschieden durchgeführt wurden, einer zweiten ärztlichen Begut-
achtung zu unterziehen. Nach wie vor sind in den USA Zweitmeinungen 
vor größeren operativen Eingriffen vorgeschrieben. Mit Erfolg: Die Zah-
len der Operationen reduzierten sich. Die Studienergebnisse zum Zweit-
meinungsverfahren der USA überzeugten letztendlich andere Länder, ein 
solches System einzuführen.

Auch Deutschland reagierte auf die steigende Anzahl von nicht not-
wendigen und möglicherweise kommerziell motivierten Operationen. 
Mit dem Recht auf ärztliche Zweitmeinung, das 2015 im Rahmen des 
Versorgungsstärkungsgesetzes festgelegt wurde, sollten Versicherte der 
GKV hierzulande bei bestimmten Indikationen einen Rechtsanspruch 
auf eine Zweitmeinung haben. Zu unterscheiden ist hier zwischen der 

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird nur die männliche Form verwendet, die weibliche 
Form ist dabei jeweils miteingeschlossen.
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